
FAMULATURORDNUNG/ EXTERNE PRAKTIKA 
Ausschnitt aus der Famulaturordnung (gültig ab WS 2021/2022)  

Quelle: Moodle UWH 

Stand: 12.01.2022 

VORKLINIK 

Studierende des vorklinischen Studienabschnitts müssen bei dem Antrag auf Zulassung zum 

Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung (Z1) nachweisen: 
 

1. Ausbildung in erster Hilfe (näheres siehe SO § 14) 

2. 1 Monat Pflegedienst (näheres siehe SO § 15) 

3. 80 Stunden Famulatur Dentallabor  

Famulaturen, die nicht länger als sechs Monate vor Studienbeginn absolviert wurden, können 
anerkannt werden. 
 
Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Zahntechniker/-in oder 6- monatige 
Ausbildung, welche nicht länger als ein Jahr alt ist, ersetzt die Pflichtfamulatur. 
 


